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 Tipps & Termine

Die 6. Sitzung des Ortschaftsrates Pöhla findet 
am Dienstag, dem 19.05.2020 um 18:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Pöhla, 

Schulplatz 3, 08340 Schwarzenberg statt.

Die Tagesordnung finden Sie auf www.schwarzenberg.de (rechts – grauer Block „Ortsübliche Bekannt-
gaben der Großen Kreisstadt Schwarzenberg“). 
In dieser Sitzung erfolgen Erläuterungen zum Vorhaben und zur Stellungnahme der Stadt Schwarzen-
berg zum Bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren zum Vorhaben „Erzbergwerk Pöhla“.
Bitte beachten Sie, dass wir auf Grund der aktuellen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und den 
damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregelungen nur eingeschränkt Besucherplätze zur Ort-
schaftsratsitzung zur Verfügung stellen können.

Vorerst eingeschränkter Besucherverkehr im Rathaus

Seit dem 12. Mai bis 22. Mai 2020 ist wieder eingeschränkter Bürgerverkehr im Rathaus Schwar-
zenberg möglich.
Konnten auf Grund des Coronavirus seit 19.03.2020 nur in Ausnahmefällen dringende Vorgänge 
bearbeitet werden, können nunmehr Montag bis Freitag telefonisch Termine vereinbart werden.
Zur Terminvereinbarung stehen die Mitarbeiter/innen des Bürgerservice unter der 

Rufnummer 03774 266-309

Montag bis Freitag zur Verfügung. 

Die Termine werden im Bestellsystem seit 12.05.2020 vergeben und alle Mitarbeiter/innen geben 
sich größte Mühe, diese zügig zu ermöglichen und abzuarbeiten.
E-Mail-Anfragen zu Terminvereinbarungen sind ebenso unter stadtverwaltung@schwarzenberg.de 
möglich.
Darüber hinaus laufen die Vorbereitungen, ab dem 25.05.2020 den Wiedereinstieg in den regulä-
ren Besucherverkehr im Rathaus zu ermöglichen.
Der Zugang zum Rathaus erfolgt über den Haupteingang. Dort befindet sich eine Klingel, welche zur 
Anmeldung genutzt werden muss.
Die Ausschilderungen und Aushänge vor Ort sind zu beachten.

Öffentlicher Hinweis
Information an Landwirte/Landwirtschaftsbetriebe

Hinsichtlich der Veräußerung des nachstehend bezeichneten Grundstücks liegt dem Land rats amt 
Erz ge birgs kreis als untere Landwirtschaftsbehörde ein beurkundeter Erbauseinandersetzungs-
 ver trag vor, über dessen Ge nehmi gung nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden ist.

Gemarkung Flurstücks-. Größe Nutzungsart gemäß Angaben im
(Gemeinde) Nr in ha Vertrag/Katasterkarte oder Luftbild

Pöhla 193/1 6,3045 5,8834 ha Grünland; 0,1428 ha Wohnbaufl.;
(Schwarzenberg)   0,2783 ha Weg u. Unland 
 377 2,8970 Grünland

Rittersgrün 876 0,0551 Grünland
(Breitenbrunn)   Flst. 377 u. T. v. 193/1 sind verpachtet

Die Genehmigung des Vertrages hängt u. a. von der Nichtfeststellbarkeit eines Er werbs in ter esses auf-
stockungs be dürftiger und erwerbsfähiger Haupt- oder Nebenerwerbs land wirte ab. 

Entsprechenden Unternehmen wird hiermit Gelegenheit gegeben, dem Landratsamt Erz ge birgs-
kreis bis zum 19. Mai 2020 Erwerbsinteresse schriftlich zu bekunden. 

Im Zusammenhang damit sollen neben Fakten, die den dringenden Aufstockungsbedarf hin reichend 
untersetzen (ungünstige Eigentumsland-/Pachtland-Relation, Flächenverluste z. B. wegen Stra-
ßenbau, Pachtvertragskündigungen etc., beabsichtigte oder bereits durch ge führte Be triebs ver-
größerungen oder Betriebsprofiländerungen, welche Flächenbedarf nach sich ziehen) Angaben ge-
macht werden, welchen verbindlichen Preis sie bei einer eventuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit 
anbieten würden.

Bei Bedarf kann beim Landratsamt zu weiteren Grundstücksdaten angefragt werden.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung eines Erwerbsinteresses keinerlei Er werbs-
an sprüche begründet.

Landratsamt Erzgebirgskreis, Abteilung 3  Umwelt, Verkehr und Sicherheit
Referat Umwelt und Forst, SG Naturschutz/Landwirtschaft, Herr Nestler
Telefon: 03735 601-6208, Telefax: 03735 601-6220
E-Mail: steffen.nestler@kreis-erz.de

1. Nachtrag zur Friedhofsgebührenordnung der Evang.-Luth.  
St. Annenkirchgemeinde Grünstädtel vom 04. September 2014

Die Friedhofsgebührenordnung wird wie folgt geändert:

§ 7 Gebührentarif

II. Gebühren für die Bestattung
1.1. Sargbestattung (Verstorbene bis 2 Jahre) – 1/3 von 1.2.   162 €
1.2. Sargbestattung (Verstorbene ab 2 Jahre)      486 €

Dieser Nachtrag tritt nach Bestätigung durch das Regionalkirchenamt Chemnitz mit seiner öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

Grünstädtel, den 26.02.2020

Tiefbauarbeiten zum Ausbau des Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzes

Am 11. Mai 2020 begannen weitere Tiefbauarbeiten zum Ausbau einer leistungsfähigen Glas- 
faserinfrastruktur. 

Dies betrifft die Straße Am Schloßwald zwischen der Oswaldtalstraße und der Einmündung 
Graulsteig sowie den Graulsteig selbst. Dabei kommt es zu abschnittsweisen Vollsperrungen für 
den Fahrzeugverkehr. 

Im Auftrag der Stadt Schwarzenberg führt die Firma NES-Mir Bau GmbH aus Darmstadt die Bau-
leistungen aus. 

Bis Ende Juni sollen die Arbeiten auf den genannten Straßen abgeschlossen sein.
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 Alt- & Vorstadt Schwarzenberg

Wir haben auf!
#ShoppenZusammenhaltenBleiben
#heldenkaeufe #einkaufen-schwarzenberg

#sagenhaft_einkaufen #lokalhelden
#kau�okalszb #wirsindda #kummnermolrei

#wirhabenauf #ShoppingSZB
#togetherszb #kleinelaedenliebhaber
#wirliebenszb #altstadtliebe #vorstadtliebe

#regional #heimatshoppen #kau�okal

16.05.20
10:00 - 13:00 Uhr

Eine gemeinsame Initiative der Händler mit 
der Stadtverwaltung Schwarzenberg.


